
lung als die eines ehelichen Kindes vernichtet. Der 
auch insoweit angedeuteten gegenteiligen Ansicht Niet
hammers (vgl. Anm. 2) kann auf keinen Fall beigetre
ten werden.
Ist aber nach alledem dem „betrogenen“ Ehemann kein 
Geldersatzanspruch gegen den Vater des für nichtehe
lich erklärten Kindes zuzuerkennen, so kann er auch 
nicht im Wege des Einwandes der von der Mutter des 
Kindes erhobenen Klage entgegengehalten werden. 
Wenn das Urteil vom 24. November 1955 diese Auffas
sung vertritt, so schneidet es damit dem nichtehelichen 
Vater, der doch zweifelsfrei seine Unterhaltspflicht ge
genüber dem Kind nicht erfüllt hat, einen Verschlep
pungseinwand, jedenfalls aber einen Einwand ab, der, 
wenn man ihn zuließe, die Erledigung des Unterhalts
prozesses in höchst unerwünschtem Maße verzögern 
könnte. Aber das scheint mir im Sinne unserer sozia

listischen Auffassung vom Wesen der familienrecht
lichen Prozesse zu liegen.
Wenn beide Zivilsenate des Obersten Gerichts dem 
„betrogenen“ Ehemann einen Bereicherungsanspruch 
gegen das Kind für den Fall zubilligen, daß es den 
Unterhalt für die Vergangenheit wirklich zweimal ge
zahlt erhalten sollte, so mag man vielleicht darüber 
streiten können, ob sich dies juristisch-theoretisch ein
wandfrei begründen läßt. Auf keinen Fall aber kann 
dieses Ergebnis doch den Befürwortern einer finanziel
len Schadloshaltung des „betrogenen“ Ehemanns uner
wünscht sein.
Es besteht also keine Veranlassung, von der Rechtsauf
fassung, die das Oberste Gericht klar und unmißver
ständlich zum Ausdruck gebracht hat, abzugehen. Sie 
hat auch weiterhin als Richtschnur für die Recht
sprechung der Instanzgerichte zu dienen.
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Dr. RUDOLF HERRMANN, Dozent am Institut für Strafrecht der Martin-Luther-Universität Halle

Das Richtergesetz des klerikal-militaristischen Regimes
(Schluß*)

Im gleichen Maße, in dem das klerikal-militaristische 
Regime in Westdeutschland durch seine Justiz immer 
brutaleren Zwang gegen alle friedliebenden und natio
nalen Kräfte ausübt, verstärkt es seine Bemühungen, 
die Tätigkeit der Gerichte mit der Aureole der Unpar
teilichkeit zu umgeben. Trotz täglicher gerichtlicher 
Terrormaßnahmen gegen Demokraten und Friedens
kämpfer sollen die werktätigen Massen die Recht
sprechung der westzonalen Gerichte als die Tätigkeit 
unparteilicher, von den Bonner Machthabern unabhän
giger Richter ansehen. Die Illusion von der Unabhän
gigkeit der Richter im Bonner Staat soll helfen, die 
ständig mehr zerbröckelnde Autorität der westdeutschen 
Gerichte zusammenzuhalten; denn ohne diese Autorität 
wären die Gerichte gänzlich ungeeignet, zur Organisie
rung der Meinung beizutragen, der westdeutsche Staat 
verteidige die „freiheitlich-demokratische Grundord
nung“.
In Wahrheit ist die Aufgabe, die der Bonner Staat 
seinen Richtern auferlegt, mit Unabhängigkeit unver
einbar. Unabhängigkeit kann nur der Richter gewinnen, 
der in Verantwortung vor dem Volk mit seiner Recht
sprechung der Erhaltung des Friedens und dem gesell
schaftlichen Fortschritt dient33. In Westdeutschland hem
men die reaktionären Kräfte die Entwicklung und Be
freiung des Volkes. Wie sie selbst ist auch das Recht 
des von der Reaktion beherrschten westzonalen Staates 
Bremsklotz für die Entfaltung der demokratischen 
Kräfte. Indem der westdeutsche Richter das antidemo
kratische Recht des Bonner Staates anwendet, stellt er 
sich gegen das werktätige Volk, nimmt er Partei für 
die Monopolbourgeoisie.
L e n i n  lehrte schon im Jahre 1903:

„Wenn von diesen oder jenen Einrichtungen gesagt 
wird, sie seien an keine Partei gebunden, wer wüßte 
da nicht, daß das meist nichts anderes ist als eine 
heuchlerische Redensart im Munde der herrschenden 
Klassen, die gern die Tatsache vertuschen möchten, 
daß die bestehenden Einrichtungen in 99 von 100 Fäl-

* Der Anfang dieses Artikels ist in NJ 1961 S. 680 ft. ab-
'.'.ekt.
"1. Gl'rner, Einige Gelanken zum Entwurf des westzonalen 

V.irgeselzes, NJ 1961 s. 27 ff.

len schon von einem ganz bestimmten politischen 
Geist durchdrungen sind?“34 

Diese Äußerung Lenins hat voll und ganz nicht nur 
für das bürgerliche Recht, sondern auch für die Stel
lung des bürgerlichen Richters Gültigkeit.
Auch § 25 des Richtergesetzes verkündet: „Der Richter 
ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.“ Je
doch schon in der Bundestagsdebatte wurde das be
stritten. Naiv äußerte ein Abgeordneter Bedenken gegen 
die von einem Bundesrichter veröffentlichte Ansicht: 
„Das Gericht gehe von einem für das sittliche Leben 
der menschlichen Gemeinschaften letztlich maßgeben
den allgemeinen Ordnungs-, Form- und Funktionsprin
zip aus, das sich zwar noch nicht durchgesetzt habe, 
aber der staatlichen Macht vor- und übergeordnet sei, 
mag die staatliche Macht auch seine Forderungen nur 
erst in beschränktem Umfang als Rechtsnormen auf
nehmen und durchsetzen helfen können.“35 Die Aner
kennung von Ordnungs- und Funktionsprinzipien, die 
noch nicht Gesetz, aber der staatlichen Macht überge
ordnet sind, bezeichnete dieser Abgeordnete als ..klare 
Absage an die Bindung an das Gesetz“. Er wandte sich 
dagegen, daß für den westdeutschen Richter Ungebun
denheit vom Gesetz in Anspruch genommen und ein 
Naturrecht für den Richter verbindlich erklärt wird. Je
doch wurde er von einem Mitglied des Rechtsausschusses 
schnell eines anderen belehrt. SPD-Kronjurist Dr. Adolf 
A r n d t  verwies auf die „materiale Gerechtigkeit“, die 
in ihren Umrissen in den Grundrechten niedergelegt 
sei. Die Gesetze müßten auf ihre „Übereinstimmung mit 
einem Gehalt an materialer Gerechtigkeit“ geprüft wer
den, auch wenn das einen „minderen Grad von Be
rechenbarkeit“ als früher ergibt und „manchmal ge
wisse Unsicherheiten der Entscheidung offenläßt“36. Wo
hin diese „materiale Gerechtigkeit“ tendiert, hat uns 
Bundesrichter Dr. Herbert A r n d t  klargemacht, als er 
darlegte, es würde gegen die Grundsätze der Gerech
tigkeit verstoßen, wenn man das Grundgesetz so 
ändere, daß die Blutrichter ohne Versorgung aus ihrem 
Amt entfernt werden könnten.

34 Lenin, Werke, Bd. 7, S. 38.
33 Bundestagsprotokoll, 162. Sitzung vom 14. Juni 1961, S. 9377.
36 a. a. O., S. 9378.
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